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RS OGH 1981/11/5 7Ob687/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1981

Norm

ABGB §833 D2

ABGB §839 B

Rechtssatz

Auch am Verfahren zur Festsetzung der Benützungsentschädigung - nach vorausgegangener Einigung der

Miteigentümer über die Benützung selbst - müssen alle Miteigentümer beteiligt sein. Sonst ist der Antrag auf

Festsetzung einer Benützungsentschädigung abzuweisen.
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